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Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle (ZBS)
beim Landesamt für Zentrale Dienste

Stadtgraben 2-4

66111 Saarbrücken 
Antrag auf amtsangemessene Alimentation 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Beamte haben Anspruch darauf, dass ihre Besoldung entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und unter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung regelmäßig angepasst wird. Dadurch soll dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation Rechnung getragen werden, welcher dem Beamten die rechtliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit sichern und einen seinem Amt angemessenen Lebensstandard ermöglichen soll.

Seit dem Jahr 2004 wurden eine Vielzahl von Kürzungen im Bereich der Besoldung – so u.a. Streichung des Urlaubsgeldes, Kürzung der Sonderzahlungen, Einschnitte im Bereich der Beihilfe - vorgenommen. Ferner erfolgte in den Jahren 2005 bis 2007 keine lineare Anpassung der Bezüge. Nach linearen Anpassungen in den Jahren 2008, 2009 und 2010 in der Summe von lediglich 7,1 Prozent sollen die Landes- und Kommunalbeamten des Saarlandes 2011 erneut an einer Teilhabe an der allgemeinen Einkommensentwicklung ausgeschlossen werden. Eine Einmalzahlung in Höhe von 360 € (brutto) für 2011 reicht nicht aus, meine Mehrausgaben aufzufangen. Die Verschiebung der linearen Erhöhung von 1,9 Prozent auf den 1.Juli 2012 verschärft diese Situation. Parallel zu den Gehaltskürzungen beläuft sich die Inflationsrate in diesen Jahren auf deutlich über 10 Prozent, so dass mir neben der betragsmäßigen Verringerung meiner Bezüge infolge der Kürzungen noch ein erheblicher, nicht ausgeglichener Kaufkraftverlust entstanden ist. 

Durch die Einführung einer Kostendämpfungspauschale ab 1.1.2011 bei gleichzeitiger Verweigerung einer linearen Besoldungsanpassung trotz erheblich gestiegener Lebens-haltungskosten wird im Saarland eine amtsangemessene Besoldung im Kalenderjahr 2011 nicht mehr gewährt.
Unter Berücksichtigung der in den Vorjahren gekürzten Sonderzuwendungen, der Streichung des Urlaubsgeldes und der überdurchschnittlich gestiegenen Krankenversicherungsbei-trägen beantrage ich eine Erhöhung meines Grundgehaltes um mindestens 1,5 v.H. ab dem 1.4.2011 und 1,9 v.H. ab dem 1.1.2012 sowie zusätzlich eine Erhöhung des Grundgehalts in Höhe von 17 €.

Im Hinblick auf die beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahren, insbesondere den Vorlagebeschluss des VG Braunschweig vom 9.9.2008 - 2Bvl 17/08, bin ich mit dem Ruhen des Verfahrens einverstanden, wenn Sie den Verzicht auf die Einrede der Verjährung mir schriftlich erklären.

Mit freundlichen Grüßen
